
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden in einer Druck-
schrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten 
und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass 
dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nicht-
erfüllung auf höhere Gewalt im Risikobereich dem Verlag beruht.

3. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen 
ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben 
oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden 
sollen, müssen so rechtzeitig bei dem Verlag eingehen, dass dem 
Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, 
wenn der Auftrag auf die Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte 
Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass 
dies der ausführlichen Vereinbarung bedarf.

4. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens 3 Seiten an 
den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die 
aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkenn-
bar sind, werden als solche von dem Verlag mit dem Wort „Anzeige“ 
deutlich kenntlich gemacht.

5. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe 
im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen den Verlag abzulehnen, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen 
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar 
ist. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines 
Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die 
durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdan-
zeigen enthalten, werden nicht angenommen.

 Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.

6. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwort-
lich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.

 Der Verlag gewährleistet die für die belegten Titel übliche Druck-
qualität im Rahmen der durch die Druckvorlagen gegebenen Mög-
lichkeiten.

7. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, un-
richtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
wurde. Lässt der Verlag eine ihr hierfür gestellte angemessene Frist 
verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder 
Rückgängigmachung des Auftrages.

 Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, 
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung 
sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und 
Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende 
Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des 
Verlages, ihres gesetzlichen Vertreters und oder ihres Erfüllungsge-
hilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens 
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen 
Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für 
grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen 
ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem 
Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des 
betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt.

 Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln 
– innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg 
geltend gemacht werden.

8. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Feh-
lerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des 
Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
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9. Sind keine Größenvorschriften gegeben, so wird die tatsächliche 
Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde gelegt.

10. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rech-
nung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der 
Anzeige übersandt. Die Rechnung ist sofort ohne Abzug unter 
Angabe der Rechnungsnummer zu zahlen.

11. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen sowie die 
Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug 
die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung 
zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung ver-
langen.

 Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit 
eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehen-
der Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

12. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigen-
beleg. 

13. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und 
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmanns an. Einschreibbriefe und Eilbriefe auf Chiffrean-
zeigen werden nur auf dem normalen Postwege weitergeleitet.

 Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftrag-
gebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung 
von Missbrauch des Chiffredienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur 
Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungs-
angeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

14. Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages
a)  Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in 

ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbung-
treibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die von dem 
VERLAG gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber 
weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

b)  Die allgemeinen und die zusätzlichen Geschäftsbedingungen des 
Verlages, die Auftragsbestätigung und die aktuellen Mediadaten 
sind für jeden Auftrag maßgebend. Der erteilte Anzeigenauftrag 
wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag rechts-
verbindlich.

c)  Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab Inkrafttreten auch für 
laufende Aufträge.

d)  Schadenersatzansprüche gegen den Verlag, insbesondere wegen 
Nichtveröffentlichung, nicht rechtzeitig oder nicht am vorgese-
henen Platz erfolgter Veröffentlichung von Anzeigen, sind ausge-
schlossen. Macht der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages aus-
drücklich von der Aufnahme der Anzeige in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
abhängig, so beschränken sich die Gewährleistungsansprüche des 
Auftraggebers gegen denVerlag auf Rückgängigmachung des Ver-
trages, Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige.

e)  Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt (z.B. Streik, 
Aussperrung, Beschlagnahme u. dgl.) hat der Verlag Anspruch auf 
volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge 
mit 80 % der garantierten verkauften Auflage erfüllt sind. Geringere 
Leistungen sind nach dem Tausender-Seitenpreis gemäß der im 
Tarif genannten garantierten verkauften Auflage zu bezahlen.

f)  Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkenn-
bar, sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so 
hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.

g)  Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet 3 Monate 
nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nicht ausdrücklich 
eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

h)  Fehlende Farbskalen bei Vierfarb-Anzeigen, fehlende Andrucke, 
die nicht termingerechte Lieferung der Druckunterlagen und der 
Wunsch nach einer von der Vorlage abweichenden Druckwieder-
gabe können Auswirkungen auf Platzierung und Druckqualität 
verursachen und schließen spätere Reklamationen aus. Der Verlag 
muss sich die Berechnung entstehender Mehrkosten vorbehalten.

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages.
* Die Verzugszinsen liegen 1% über dem jeweils gültigen Diskontsatz 

der Deutschen Bundesbank.


